
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 - Beschlusskammer 4 -
 Bundesnetzagentur   Postfach  80 01   53105 Bonn  

 
Verteiler: alle Übertragungsnetzbetreiber 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom  (02 28) Bonn 

28.11.2019 12.07.2019 14-4645 
oder 14-0 

Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2019/943 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 12.07.2019, hier eingegangen am 15.07.2019, haben Sie gemeinschaftlich 
einen Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2019/943 über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt bei der Beschlusskammer 4 eingereicht. Im Ergebnis werden darin 
strukturelle Engpässe im Sinne der genannten Norm festgestellt.  
 
Die Beschlusskammer hält die im Bericht herangezogenen methodischen Grundlagen und die 
darauf basierenden Berechnungen zur Beurteilung, ob ein Engpass im Sinne der Definition 
vorliegt, für angemessen und plausibel. Die darauf fußende Feststellung struktureller Engpässe 
im Sinne von Artikel 14 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2019/943 ist nachvollziehbar.  
 
Das für den Bericht verwendete Modell der Markt- und Netzanalysen stellt aus Sicht der 
Beschlusskammer die bestmögliche Annahme für das Betrachtungsjahr 2020 dar. Es entspricht 
grundsätzlich dem Modell aus der gemäß § 3 der Netzreserveverordnung durchgeführten 
Bedarfsanalyse 2019. Wesentliche Anpassung ist die Anwendung der nunmehr in Artikel 16 
Absatz 8 der der Verordnung (EU) 2019/943 geforderten Mindestwerte der verfügbaren 
Kapazität für den zonenübergreifenden Handel in Höhe von 70% der Übertragungskapazität. 
Diese Anpassung erscheint sachgemäß, um den Vorgaben aus der Verordnung (EU) 2019/943 
nachzukommen.  
 
Die auf dieser Grundlage im Bericht für das Jahr 2020 prognostizierten Netzbelastungen sind 
methodisch und rechnerisch nachvollziehbar. Aus den dabei auftretenden Überlastungen 
strukturelle Engpässe gemäß der Definition in Artikel 2 Nr. 6 der Verordnung (EU)2019/943 zu 
schlussfolgern erscheint angesichts ihrer Häufigkeit und Verteilung plausibel. 
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Die Beschlusskammer nimmt den Bericht der Übertragungsnetzbetreiber daher im Sinne des 
Artikels 14 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2019/943 an. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alexander Lüdtke-Handjery 


	keine Lesezeichen vorhanden

